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21. Abschnitt

Aufsicht des Landes

896

Allgemeines

(1) Das Land hat das Aufsichtsrecht Uber die Gemeinde dahingehend auszuiiben, daR diese bei Besorgung des eigenen
Wirkungsbereiches aus dem Bereich der Landesvollziehung die Gesetze und Verordnungen nicht verletzt,
insbesondere ihren Wirkungsbereich nicht Gberschreitet, und die ihr gesetzlich obliegenden Aufgaben erfillt.

(2) Das Aufsichtsrecht ist durch die Landesregierung auszuliben, soweit durch Gesetz nicht anderes bestimmt ist.

(3) Die Aufsichtsmittel sind unter moglichster Schonung der erworbenen Rechte Dritter zu handhaben.

(4) Die Bestimmungen dieses Abschnittes gelten sinngemal3 fur die Aufsicht Uber die Gemeindeverbande, soweit
gesetzlich nicht anderes bestimmt ist und soweit es sich nicht um Gemeindeverbande nach Bundesrecht handelt.

In Kraft seit 06.10.1998 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/k-ago/paragraf/96
file:///

	§ 96 K-AGO
	K-AGO - Kärntner Allgemeine Gemeindeordnung - K-AGO


